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RS OGH 1971/1/28 11Os9/71
(11Os10/71, 11Os11/71)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1971

Norm

StPO §41

StPO §42

StPO §43 A

Rechtssatz

Die Bestellung eines Amtsverteidigers oder Armenverteidigers erfolgt - unbeschadet des den Rechtsanwaltskammern

zukommenden Benennungsrechtes - durch Entscheidung des Gerichtes. Vor der Zustellung der Entscheidung, gegen

die ein Rechtsmittel auszuführen die Bestellung eines Armenverteidigers erfolgte, ist letzterem, soweit nötig,

bekanntzugeben, inwieweit die Entscheidung angefochten wurde.
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11 Os 9/71
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